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Die zweite Säule der europäischen Bankenunion mit ihren Vorgaben 
zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten führte bisher nur 
zu einzelnen fragmentarischen Berührungspunkten mit weniger bedeu-
tenden Instituten, also auch mit den regionalen Genossenschaftsbanken. 
Besonders im Blickpunkt stand dabei die jährlich zu entrichtende Ban-
kenabgabe für den Abwicklungsfonds und die dazu erforderliche Mel-
dung an den einheitlichen Abwicklungsausschuss (SRB). Mittlerweile hat 
aber darüber hinaus ein Großteil der Genossenschaftsbanken auch erste 
Kontakte mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
in ihrer Eigenschaft als nationaler Abwicklungsbehörde gehabt, von der 
sie u. a. über die Anwendung vereinfachter Anforderungen bei der Ab-
wicklungsplanung sowie die sich in den Eigenmittelanforderungen er-
schöpfenden MREL-Anforderungen informiert wurden. Für die übrigen 
Genossenschaftsbanken sind weitere diesbezügliche Schritte für das Jahr 
2020 geplant. Darüber hinaus hat die BVR Institutssicherung GmbH (BVR-
ISG) im Dezember 2017 nach Einholung der dafür erforderlichen Zustim-
mungen einen Antrag auf Befreiung der Institute von der Pflicht zur Er-
stellung von individuellen Sanierungsplänen bei der BaFin gestellt. Zwar 
verzögert sich aufgrund der bisher ausstehenden Veröffentlichung der 
Verordnung zu den Mindestanforderungen an Sanierungspläne für In-
stitute und Wertpapierfirmen (MaSanV) sowie andauernden Gesprächen 
mit der BaFin über Inhalte des Sanierungsplan die Bescheidung des An-
trags. Allerdings ist absehbar, dass Institute sich im Jahr 2020 in jedem Fall 
mit Mechanismen zur Implementierung der Sanierungsplanung werden 
befassen müssen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Zweitauflage des Werkes das Ziel ge-
setzt, eine aktualisierte und möglichst verständliche Übersicht der recht-
lichen und aufsichtlichen Vorgaben zur Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten zu geben. Während in der Erstauflage dabei der Fokus 
noch auf einer möglichst vollständigen Übersicht der Regelungen zur Sa-
nierung und Abwicklung lag, wurden nunmehr die nach den praktischen 
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Erfahrungen für die Genossenschaftsbanken wesentlichen Aspekte stär-
ker als bisher in den Vordergrund gestellt.

Berlin, im September 2019

Rechtsanwalt Dr. Olaf Achtelik
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